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1983 -02- 07 ANFRAGE 

der Abgeordneten PETER, PROBST 

an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend Freigegenstände und unverbindliche übungen 

Freigegenstände und unverbindliche übungen dienen der Entwicklung und 

Fönierung der individuellen Anlagen und Interessen der Schüler und sind 

daher im Sinne einer begabungs gerechten Bildungspolitik von gr'ößter Be

deutung. 

Dem Angebot an Freigegenständen und unverbindlichen Übungen wird jedoch 

dadurch eme Grenze gesetzt, daß die vom Bundesministerium für Unt~rricht 

und Kunst festgelegte Norrnstundenzahl je Klasse entsprechend der Schüler

zahl wirksam wird. Wenn sich nun die Zahl der abgehaltenen Unterrichts

stunden durch Klassenteilungen m den vom Gesetz bestimmten Pflichtgegen

ständen vergr'öBert, bleiben urnso weniger Werteinheiten übrig, die für die 

Abhaltung von Freigegenständen und unverbindlichen Übungen zur Verfügung 

stehen. Die Situation verschärft sich derzeit insofern, als einerseits die 

Schülerzahlen im Abnehmen begriffen sind und es andererseits auf Grund der 

Budgetknappheit nicht IIEhr möglich sein wird, die berechnete Normstunden

zahl zu überschreiten. 

Da die Anfragesteller der Ansicht sind, daß nur ein breit gefächertes Angebot 
i 

an Freigegenständen und unverbindlichen übungen in der lage sein wird, der 

Fönierung individueller Begabmgen gerecht zu werden, richten sie an rlen 

Herrn Bundesminister für UnterTicht und Kunst die 
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An fra g e: 

Welche Maßnahmen sind seitens Ihres Ressorts geplant) trotz budgetärer 

Schwierigkeiten und rückläufiger Schülerzahlen ein breit gefächertes 

Angebot an Freigegenständen und unverbindlichen übungen auch in Hinkunft 

zu gewährleisten ? 
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